
Die Regierung ist davon überzeugt, daß sie damit den 
Interessen und einer besseren wirtschaftlichen Zukunft 
des gesamten deutschen Volkes am besten dient.

(Lebhafter Beifall)

Präsident Dieckmann: i
Das Haus hat von der Erklärung der Regierung Kennt

nis genommen. Die Fraktionen des Hauses haben dem 
Präsidium der Volkskammer mitgeteilt, daß sie in einer 
gemeinschaftlichen Erklärung zu dieser Erklärung der 
Regierung Stellung zu nehmen wünschen. Ich erteile 
Herrn Abgeordneten Vizepräsident Rambo das Wort 
zur Verlesung dieser Erklärung.

Abg. Rambo (CDU):
Gemeinsame Erklärung aller Fraktionen der 

Provisorischen Volkskammer
Die Provisorische Volkskammer der Deutschen De
mokratischen Republik stellt mit Entrüstung fest, daß 
durch die das deutsche Volk schädigende Hand
lungsweise der sogenannten Hohen Kommissare und 
ihres ausführenden Organs, der Bonner Separat
regierung, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
der Deutschen Demokratischen Republik und West
deutschland fast völlig zum Erliegen gekommen 
sind.
Im Interesse des gesamten deutschen Volkes steht 
die Provisorische Volkskammer vorbehaltlos auf 
dem Boden der hinsichtlich Deutschland getroffenen 
rechtsgültigen Viermächtevereinbarungen — wie das 
Potsdamer Abkommen —, in denen eindeutig fest
gelegt wurde, daß Deutschland als wirtschaftliche 
Einheit zu betrachten 1st.
Wie bekannt, haben die sowjetischen Besatzungs
organe diese Vereinbarungen auf das genaueste 
eingehalten und alles getan, um die Entwicklung 
der Handelsbeziehungen zwischen Ost- und West
deutschland zu fördern. So hat die damalige Sowje
tische Militäradministration auf Grund des New 
Yorker Abkommens und der Pariser Vereinbarun
gen vom Juli 1949 ihrerseits alle Voraussetzungen 
eines ungehinderten Handels und Verkehrs zwischen 
der sowjetischen Besatzungszone und den West
zonen Deutschlands geschaffen und die Bemühungen 
deutscher Organe bei der Herstellung engerer wirt
schaftlicher Verbindungen zwischen den Zonen tat
kräftig unterstützt.
Demgegenüber haben die westlichen Besatzungs
mächte im Rahmen ihrer Politik der Spaltung 
Deutschlands mit Unterstützung der Bonner Sepa
ratregierung immer neue Maßnahmen zur Behinde
rung der Handelsbeziehungen zwischen West- und 
Ostdeutschland verfügt. So haben sie die Bestäti
gung des von Vertretern der deutschen Wirtschafts
organe der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Westzonen abgeschlossenen Protokolls vom 
21. Februar 1950 über die Beseitigung der Schwierig
keiten im innerdeutschen Handel und die Erweite
rung des Umfangs des Warenaustausches abgelehnt 
und. den Abschluß oder die Durchführung weiterer 
Vereinbarungen behindert.
Weiteres Anwachsen der Arbeitslosigkeit in West
deutschland, Niedergang der Produktion und zu
nehmende Versklavung der westdeutschen Wirt
schaft durch ausländisches Kapital sind die unaus
bleiblichen Folgen dieser gegen die Interessen des 
Volkes gerichteten Politik.
Die Provisorische Volkskammer der Deutschen 
Demokratischen Republik erhebt darum schärfsten 
Protest gegen alle Maßnahmen der westlichen Be-

satzungsmächie und ihrer westdeutschen Handlan
ger. die die Handelsbeziehungen zwischen Öst- und 
Westdeutschland beeinträchtigen. Sie billigt ein
mütig die zur Frage der Handelsbeziehungen mit 
Westdeutschland abgegebene Erklärung der Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik und 
fordert die Regierung auf, ihre Bemühungen um eine 
endgültige, den Interessen des gesamten deutschen 
Volkes entsprechende Regelung dieser Frage fortzu
setzen.

Darüber hinaus wendet sich die Provisorische 
Volkskammer der Deutschen Demokratischen Repu
blik an alle patriotischen Kräfte unseres Vater
landes mit der Aufforderung, die willkürliche Be
hinderung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Westdeutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik nicht länger hinzunehmen und eine Auf
hebung aller Willkürmaßnahmen der westlichen Be
satzungsmächte und ihrer westdeutschen Befehls
empfänger zu erzwingen.

(Beifall)

Präsident Dieckmann:
Sie haben durch Ihren Beifall zu dieser Erklärung zu 

erkennen gegeben, daß die Mitglieder des Hauses sich 
dieser Entschließung, die die Fraktionen vorgelegt 
haben, vollinhaltlich anschließen. Es erhebt sich, wie 
ich feststellen darf, kein Widerspruch hiergegen, so daß 
diese Erklärung als eine Erklärung des gesamten Hau
ses zu bezeichnen ist.

Wir kommen nunmehr zu Punkt 3 der heutigen Tages
ordnung, dem

Abkommen zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Republik Polen über die Markie
rung der festgelegten und bestehenden deutsch-pol
nischen Staatsgrenze (Drucksache Nr. 104).

Ich erteile hierzu für die Regierung Herrn Staats
sekretär Ackermann das Wort.

Staatssekretär Ackermann (Min. f. Auswärtige Ange
legenheiten):

Meine Damen und Herren! Die Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik stellt gemäß Art. 63 un
serer Verfassung an die Provisorische Volkskammer den 
Antrag, dem am 6. Juli d. J. mit der Regierung der 
Republik Polen Unterzeichneten Abkommen über die 
Markierung der festgelegten und bestehenden Staats
grenze zwischen Deutschland und Polen zuzustimmen.

Gestatten Sie mir, namens der Regierung einige Worte 
der Begründung dieses Antrages an Sie zu richten!

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Repu
blik verleiht vor allem der Freude und der tiefen Ge
nugtuung über den nunmehr endgültig zu vollziehen
den und für beide Völker und ihr friedliches und freund
schaftliches Zusammenleben so bedeutsamen histo
rischen Akt Ausdruck.

Am 12. Oktober v, J. hat Ministerpräsident Grote
wohl bei der Unterbreitung des Regierungsprogramms 
vor diesem Hause erklärt, daß die Regierung entschlos
sen ist, den Weg des Friedens und der Freundschaft mit 
allen freiheits- und friedliebenden Völkern zu gehen. 
In der Regierungserklärung wird die Freundschaft mit 
der Sowjetunion, den Volksdemokratien und allen ande
ren friedliebenden Völkern als die Grundlage unserer 
Außenpolitik bezeichnet. Das mit dem benachbarten 
und befreundeten Polen geschlossene Abkommen über 
die Markierung der bestehenden und festgelegten 
Staatsgrenze zwischen Deutschland und Polen entspricht 
dieser grundlegenden Orientierung und beweist aufs
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